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Zusammenhang mit den in § 10 fixierten Grundlagen des 
differenzierten Vollzuges. Es wird damit die Notwendigkeit 
der Berücksichtigung der Besonderheiten des Kollektives 
Strafgefangener für ein differenziertes Vorgehen begrün
det. Dem wird durch eine zweckmäßige Einteilung der 
Strafgefangenen in die Kollektive, durch ständige Be
urteilung der Entwicklung des Kollektives und die An
wendung geeigneter Maßnahmen entsprochen und zugleich 
gewährleistet, den Einfluß negativ eingestellter Strafgefan
gener konsequent zu unterbinden und demgegenüber die 
Positionen aufgeschlossener Strafgefangenen mit über
wiegend positiven Grundeinstellungen zu stärken. Die 
Hervorhebung, daß die erzieherische Einflußnahme vor
wiegend durch Kollektiverziehung in Verbindung mit in
dividuellen Maßnahmen zu erfolgen hat, kennzeichnet die 
dialektische Einheit dieser beiden Seiten in einem Prozeß. 
Erziehung im und durch das Kollektiv schließt individuelle 
Maßnahmen ein und hat sie wesentlich zur Bedingung.

4. Die generellen Anforderungen und der Rahmen für die 
Kollektiverziehung im Strafvollzug haben in diesem Gesetz 
den spezifischen Bedingungen gemäß ihren Niederschlag 
gefunden. Insbesondere wird dabei zur konsequenten Ver
wirklichung der Kollektiverziehung gefordert:
— den Einsatz der Strafgefangenen zu gesellschaftlich 

nützlicher Arbeit gemäß § 21 zielgerichtet als gemein
schaftliche Tätigkeit mit entsprechender Zielstellung zu 
organisieren;

— die Maßnahmen der staatsbürgerlichen Erziehung und 
allgemeinen Bildung nach § 26 so durchzuführen, daß sie 
die Erziehung der Strafgefangenen zur bewußten Ein
haltung der Normen und Regeln des Zusammenlebens
fördern;

— auf der Grundlage einer straffen Ordnung und Disziplin 
entsprechend § 27 das Leben in der Gemeinschaft 
kontinuierlich zu gestalten;

— die Mitwirkung der Strafgefangenen am Erziehungs
prozeß durch Übertragung konkreter Aufgaben und 
Verantwortung, wie im § 28 gefordert, so zu organisieren, 
daß sie den Gemeinschaftsgeist, das Verantwortungs
bewußtsein und die gegenseitige Achtung fördert.


